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Einwohnergemeindeversammlung Ochlenberg 

 
 
 
 
 

Freitag, 19. November 2021, 20.00 Uhr, Turnhalle, Schulhaus Neuhaus, Neu-
haus 27, 3367 Ochlenberg 

 
 
Anwesende Vorsitz Adrian Fankhauser, Gemeindepräsident 
 
 Protokollführerin Anja Müller, Gemeindeschreiberin 
 
 Anwesende 17 Personen (inkl. 7 Mitglieder des Gemeinderates) 
 Stimmberechtigte 3.97 % 
 
 Total Stimm- 428 Personen 
 berechtigte 
 
 Anwesende, nicht Anja Müller, Gemeindeschreiberin 
 Stimmberechtigt  Andreas Aeschbacher, Schulleiter Oberstufenzentrum 
    
 
 Presse, nicht entschuldigt 
 stimmberechtigt 
 
 Entschuldigt Kathrin Holzer BZ Langenthaler Tagblatt 
  Corinne Ruchti, Finanzverwalterin 
   
   
Der Gemeindepräsident begrüsst die Stimmberechtigen der Einwohnergemeindeversammlung, so-
wie die Vertreterin der Gemeindeverwaltung. Der Gemeinderat hat sich trotz der momentanen Lage 
entschieden die Versammlung im Herbst durchzuführen und auf eine Urnenabstimmung analog No-
vember 2020 zu verzichten. Aufgrund der COVID-19 Massnahmen musste für die Durchführung ei-
ner Gemeindeversammlung ein Schutzkonzept erstellt werden. Die erforderlichen Abstandsregelun-
gen, die Maskenpflicht sowie die Hygienemassnahmen sind dabei einzuhalten. Zudem wurde am 
Eingang Zettel mit den Sitzplannummern verteilt. Sämtliche Teilnehmer werden gebeten, gemäss 
den Sitzplatznummern Platz zu nehmen, die Kontaktdaten auszufüllen und beim Verlassen der Ver-
sammlung die Zettel in die Urnen einzuwerfen. Diese Daten müssen gemäss Schutzkonzept 14 Tage 
auf der Verwaltung aufbewahrt werden und können danach vernichtet werden.  
 
 

 
 
Verhandlungen 
 
Die Einberufung der Versammlung erfolgte durch Publikation im Anzeiger Oberaargau Nr. 41 vom 
14. Oktober 2021 und die Botschaft zur Gemeindeversammlung, welche im November in alle Haus-
haltungen verteilt wurde. Die Einberufung erfolgte korrekt und rechtzeitig. 
 
Die Traktandenliste wird vom Vorsitzenden verlesen und lautet wie folgt: 
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Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Ochlenberg 
 
Freitag, 19. November 2021, 20.00 Uhr, in der Turnhalle des Schulhauses Neuhaus, Neuhaus 27, 
3367 Ochlenberg 
 
Traktanden 
 
1. Budget 2022 mit Festsetzung der Steueranlage und des Liegenschaftssteuersatzes – Genehmi-

gung / Finanzplan 2022-2026 - Kenntnisnahme 

2. Oberstufenverband Herzogenbuchsee – Antrag eines Baukredits für die Gesamtkosten der So-

fortmassnahmen an der Oberstufe Herzogenbuchsee – Beratung und Genehmigung 

3. Änderung des Gebührenreglements 

a) Konzessionsabgabe Stromversorgung 

b) Diverse Anpassungen bei Vermietung von Räumlichkeiten  

4. Verschiedenes 

 
Die Akten zu den traktandierten Geschäften liegen ab Montag, 18. Oktober 2021 bei der Gemeindever-
waltung Ochlenberg, Stauffenbach 14g, 3367 Ochlenberg, zur Information öffentlich auf. 
 
Gegen Versammlungsbeschlüsse und gegen Erlasse der Gemeinde kann gemäss Art. 60ff VRPG innert 
30 Tagen nach der Versammlung beim Regierungsstatthalteramt Oberaargau in Wangen an der Aare 
Beschwerde geführt werden. Zuständigkeits- und Verfahrensfehler sind an der Gemeindeversammlung 
sofort zu rügen (Rügepflicht gemäss Art. 49a GG). 
 
Alle stimmberechtigten Schweizerbürger und Schweizerbürgerinnen, die das 18. Altersjahr zurückgelegt 
und seit drei Monaten in der Gemeinde Wohnsitz haben, sind zur Gemeindeversammlung freundlich 
eingeladen. 
 
3367 Ochlenberg, Oktober 2021 Gemeinderat Ochlenberg 
 
 
Der Präsident fragt die Versammlung an, ob die Traktandenliste wie vorgestellt, behandelt werden 
kann. Diese Traktandenliste wird stillschweigend genehmigt. 
 
Die 17 Personen werden als stimmberechtigt anerkannt.  
 
Als Stimmenzähler wird vom Vorsitzenden vorgeschlagen und ohne Erweiterungen des Vorschlags 
einstimmig offen gewählt: 
 
- Nicole Fankhauser 
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Das Wort wird Adrian Fankhauser übergeben.  
 
 
1.   
Budget 2022 mit Festsetzung der Steueranlage und des Liegenschaftssteuersatzes – Geneh-
migung / Finanzplan 2022 bis 2026 - Kenntnisnahme 

 
Ausgangslage 
 
Wichtige Anmerkungen zum Budget 2022 
Gemeindesteueranlage 1,50 Einheiten (unverändert) 
 
Liegenschaftssteuer 1,2 ‰ vom amtlichen Wert (unverändert) 
 
Im Weiteren hat der Gemeinderat nach den reglementarischen Vorschriften folgende Ersatzabgaben 
und Gebühren für 2022 beschlossen: 
 
ARA-Benützungsgebühren CHF 290.00 Grundgebühr pro Wohnung  
   (unverändert) 
 
 CHF 290.00 Grundgebühr pro Industrie-, Ge- 
   werbe- und Dienstleistungsbetrieb 
   (unverändert) 
 
 CHF 2.50 Verbrauchsgebühr pro m3 Wasser 
   verbrauch/Abwasseranfall 
    (unverändert) 
 
Tierkörperentsorgungs- CHF 25.00 Grundgebühr pro Tierhalter  
gebühren    (unverändert) 
 CHF 7.00 Gebühr pro Grossvieheinheit 
   (unverändert) 
 
Kehrichtgebühren CHF 25.00 pro Person (unverändert) 
 CHF 65.00 pro Ferienhaus (unverändert) 
 CHF 65.00 pro Ferienwohnung (unverändert) 
 CHF 65.00 pro leerstehende jedoch bewohnbare Woh-

nung (unverändert) 
 CHF 65.00  pro Gewerbebetrieb (unverändert) 
 
Hundetaxe  CHF 30.00 pro Hund (Erhöhung um CHF 5.00) 
 
Festsetzung durch den Gemeinderat Seeberg gemäss Anschlussvertrag: 
 
Feuerwehrersatzabgaben 21.42 % der Einfachen Steuer, mindestens  

CHF 20.00, höchstens CHF 450.00 (unverändert) 
  

8.111 



2. Sitzung der Gemeindeversammlung vom 19. November 2021 

4 

1.1 Allgemeines 
Das Budget 2022 wurde nach dem Rechnungslegungsmodell HRM2, gemäss Art. 70 Gemeindege-
setz (GG, [BSG 170.11]), erstellt.  
 
1.2 Steueranlage 
Die im Jahr 2012 mit der Lastenverschiebung zwischen Kanton und Gemeinde festgesetzte Steuer-
anlage von 1.50 Einheiten bleibt trotz Mehrbelastung durch die verschiedenen Lastenanteile zwi-
schen Kanton und Gemeinde vorerst unverändert. 
 
1.3 Schulwesen Ochlenberg 
Gründung des Schulverbandes Bettenhausen-Ochlenberg-Thörigen per 01. Januar 2012 (operativ 
per 01. August 2012) gemäss Organisationsreglement. Ab dem Schuljahr 2015/2016 wurde im Schul-
haus Neuhaus die Basisstufe (Kindergarten bis 2. Klasse) unterrichtet. Seit dem Schuljahr 2019/2020 
werden aufgrund der hohen Schülerzahlen zwei Basisstufen im Schulhaus Neuhaus geführt. Seit dem 
Schuljahr 2020/2021 ist nun noch eine 3./4. Klasse im Schulhaus Neuhaus dazu gekommen.  
 
1.4 Weg- und Strassenwesen in der Gemeinde Ochlenberg  
Im Vergleich zu anderen bernischen Gemeinden muss die Einwohnergemeinde Ochlenberg ein über-
durchschnittlich grosses Strassen- und Wegenetz unterhalten. In den letzten Jahren konnte aufgrund 
der Onyxgelder der Strassenunterhalt nachgeholt und diverse Projekte realisiert werden. Der Ge-
meinderat Ochlenberg hat und wird auch zukünftig ein Konzept für die Sanierung und den Unterhalt 
der Gemeindestrassen und Gemeindewege ausgearbeitet bzw. ausarbeiten. Aufgrund der finanziel-
len Situation hat der Gemeinderat entschieden im Jahr 2022 kein Grossprojekt zu realisieren. 
 
Unter Konto-Nr. 6150.3141.00 baulicher Unterhalt Strassen (Teeren, Flicken, allg. Unterhalt) wurde 
ein Betrag von CHF 45‘000.00 für die allgemeine Wiederinstandstellung eingerechnet.  
 
1.5 Gesamtergebnis 2022 
Aufwand CHF 2'475.691.00 
Ertrag CHF 2'235'690.00 
Aufwandüberschuss CHF 242'001.00 
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1.6 Die wichtigsten Sachaufwände im Budget 2022 
Konto-Nr. Kontenbezeichnung Text Betrag 
0120.3000.00 Sitzungsgelder Gemein-

derat 
Anpassungen des Personal-
reglements, Erhöhung der 
Sitzungsgelder um rund 
CHF 3‘000.00 

CHF 22‘950.00 

0220.3055.00 Krankenversicherungs-
beiträge 

Erhöhung der Prämien um 
das doppelte infolge Krank-
heitsfälle 

CHF 2‘900.00 

0220.3158.00 EDV, Support/Änderung Wartung und Support NRM, 
wiederkehrende Kosten 
Cloudlösung und Einfüh-
rung QR-Code (Stichtag 
Sept. 2022) 

CHF 16‘500.00 

0290.3144.00 Unterhalt Gemeindehaus Schallisolation GR-Zimmer 
für die Weitervermietung 
der leerstehenden Woh-
nung 

CHF 6‘500.00 

2130.3632.04 Oberstufenverband 6 SchülerInnen à CHF 
10‘330.00 an Schul- und 
Gehaltskosten. 

CHF 62‘000.00 

2170.3101.01 Verbrauchsmaterial Mehrausgaben infolge Hygi-
enemassnahmen 

CHF 3‘500.00 

2170.3144.00 Baulicher Unterhalt Os-
chwand 

Rampe für Materialtrans-
port, Heizungsservice, Kla-
vier stimmen 

CHF 3‘900.00 

2170.3144.01 Baulicher Unterhalt Neu-
haus 

Ersatz Dachrinne, Hei-
zungsservice 

CHF 9‘000.00 

5451.3637.00 Kinderkrippe/-horte Betreuungsgutscheine ab 
01.08.2020 
80% Rückerstattung von ca. 
CHF 5‘600.00 
Betreuungsgutscheine ab 
01.08.2020  
80% Rückerstattung von ca. 
2‘400.00 

CHF 4‘100.00 

7410.3142.00 Unterhalt Stauffenbach 
und übrige Gewässer 

Allgemeiner Unterhalt Stauf-
fenbach, Rechen Ersatz, 
Beheben von Biberschäden 
und Projekt Gewässerunter-
halt. Subventionierung 
durch Kanton wird bean-
tragt. 

CHF 33‘000.00 

7710.3144.00 Friedhof Unterhalt Grabräumungen Friedhof 
Oschwand und Neuhaus. 
Wartung und Service der 
Kühlung in der Aufbah-
rungshalle 

CHF 13‘000.00 

7792.3111.00 Anschaffung Robidogs Zwei neue Robidogs und 
Konzept für Standortprüfung 

CHF 2‘000.00 
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1.7 Finanzplan 2022 - 2026 
Gemäss Art. 64 der Gemeindeverordnung (GV) sind die Gemeinden verpflichtet, einen Finanzplan zu 
erstellen, der einen Überblick über die voraussichtliche Entwicklung des Finanzhaushaltes in den 
nächsten vier bis acht Jahren vermittelt. Der Finanzplan ist mindestens jährlich der Entwicklung anzu-
passen. 
 
Der Finanzplan soll Auskunft geben über  

➢ die Entwicklung der Gemeindefinanzen in den nächsten 4 - 8 Jahren  
➢ die Investitionstätigkeit, deren Auswirkungen auf das Finanzhaushaltsgleichgewicht sowie 

Tragbarkeit, Folgekosten und Finanzierung der Investitionen  
➢ geplante neue Aufgaben und deren Auswirkung auf den Finanzhaushalt  
➢ Entwicklung von Aufwand und Ertrag, Ausgaben und Einnahmen sowie Bilanzentwicklung  

Der Finanzplan ist ein  
➢ finanzpolitisches Führungs- und Koordinationsinstrument  
➢ Planungsmittel mit entsprechender Ungenauigkeit und Unverbindlichkeit  
➢ Früherkennungssystem; welches allfällige finanzielle Engpässe frühzeitig aufzeigt, damit 

notwendige Korrekturen rechtzeitig eingeleitet werden können.  
 
aber  
Der Finanzplan beinhaltet keine Kreditentscheide; jede Investition ist dem zuständigen Organ zum 
Beschluss vorzulegen. Gemäss Gemeindegesetz soll ein Finanzplan so ausgestaltet werden, dass 
der Finanzhaushalt ausgeglichen ist. Ein Defizit kann budgetiert werden, wenn es durch Eigenkapital 
gedeckt ist oder wenn der Gemeinderat mit dem Finanzplan ausweist, wie ein allfälliger Bilanzfehlbe-
trag in den nächsten Jahren ausgeglichen werden kann (innert 8 Jahren).  
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1.8 Budget Investitionsrechnung 
Die Investitionsrechnung enthält jene Ausgaben und Einnahmen, die eigene  
oder subventionierte Vermögenswerte mit mehrjähriger Nutzungsdauer schaffen.  
 
Der Gemeinderat belastet Investitionen bis zum Betrag von CHF 25‘000.00 (maximal bis zur 
Aktivierungsgrenzen gemäss Art. 79a GV) der Erfolgsrechnung. Er verfolgt dabei eine kon-
stante Praxis. 
 
Das Budget Investitionsrechnung ist als Ganzes von der Gemeindeversammlung nicht zu ge-
nehmigen und dient als Grundlage für die Berechnung der Zinsen und Abschreibungen für 
die Erfolgsrechnung.  
 
Es sind folgende Investitionen vorgesehen:  
 

 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeindeversammlung wird beantragt 
1. Der Ansatz der ordentlichen Gemeindesteueranlage für das Jahr 2022 wird auf das 

1.50-fache des Einheitsansatzes festgesetzt (unverändert). 
2. Die Liegenschaftssteuer für das Jahr 2022 wird auf 1.2 ‰ des amtlichen Wertes fest-

gesetzt (unverändert). 
3. Das Budget 2022 wird genehmigt, bestehend aus: 
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Der Gemeindepräsident Adrian Fankhauser eröffnet die Diskussion.  
 
Es werden keine Fragen gestellt.  
 
Der Vorsitzende schliesst die Diskussion und stellt die Abstimmungsfrage.  
 
 
Beschluss 
Die Gemeindeversammlung beschliesst mit 17 Ja-Stimmen, einstimmig,  
1. Der Ansatz der ordentlichen Gemeindesteueranlage für das Jahr 2022 wird auf das 

1.50-fache des Einheitsansatzes festgesetzt (unverändert). 

2. Die Liegenschaftssteuer für das Jahr 2021 wird auf 1.2 ‰ des amtlichen Wertes fest-
gesetzt (unverändert). 

3. Das Budget 2021 wird genehmigt, bestehend aus: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beim nächsten Traktandum wurde bei der Publikation die effektiven Kosten mitpubliziert. Im 
Antrag der Botschaft vom November umfasst der Kredit 2.8 Millionen Franken. Auch heute 
wird ein Kredit von 2.8 Millionen Fr. behandelt. Dieser Umstand wird nicht gerügt. 

 
Das Wort wird Andreas Aeschbacher übergeben. Andreas Aeschbacher stellt das Geschäft 
vor.  
 

 
2. 
Oberstufenverband Herzogenbuchsee – Antrag eines Baukredits für die 
Gesamtkosten der Sofortmassnahmen an der Oberstufe Herzogenbuchsee – Beratung 
und Genehmigung  

 
Ausgangslage 
Die drei Projektpartner, bestehend aus dem Oberstufenverband Herzogenbuchsee und den 
Gemeinden Herzogenbuchsee und Niederönz, haben beschlossen eine gemeinsame Schul-
raumplanung als Gesamtkonzeption auszuarbeiten. Mit einem Planungshorizont bis zum 
Jahr 2040 ist diese Planung langfristig ausgelegt. Weiter erlaubt das Zusammengehen eine 

5.401 
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optimale Abstimmung des künftigen Bedarfs sowie die grösstmögliche Nutzung von Syner-
gien unter den drei beteiligten Akteurinnen. 
 
Das Leitorgan der Schulraumplanung hat mit dem Entscheid vom 14. Mai 2020 den in der 
Phase 1 erarbeiteten Handlungsbedarf bestätigt und gleichzeitig die Phase 2 zur Ausarbei-
tung von Lösungsmöglichkeiten freigegeben. Grundlagen hierfür bildeten, neben einer um-
fassenden Zustandsanalyse der bestehenden Gebäude, auch das zu erwartenden Bevölke-
rungswachstum sowie das auf den Empfehlungen der Bildungs- und Kulturdirektion des Kan-
tons Bern basierende Soll-Raumprogramm. 
 
Die in der Phase 2 erarbeitete Lösungskonzeption sieht für die Oberstufe (Zyklus 3) eine vor-
gezogene Sofortmassnahme vor, welche als integraler Bestandteil der Gesamtkonzeption zu 
verstehen ist und es ermöglicht, auf Provisorien zu verzichten. Diese Sofortmassnahme be-
trifft einen Neubau zwischen dem Schulhaus Nord und dem Schulhaus Ost. Der heutige 
Holzbau des Erdgeschosses wird aufgrund des baulich schlechten Zustandes vollständig 
rückgebaut und auf den bestehenden zwei Untergeschossen ein neuer 2-geschossiger 
Holzelementbau errichtet. Hierfür wird bei den Verbandsgemeinden, die Genehmigung eines 
Baukredits in Höhe von CHF 2,8 Mio. beantragt. 
 
Sachverhalt 
Verfolgte Zielsetzungen des Oberstufenverbandes 
Der Oberstufenverband weist bereits heute, wie auch auf absehbare Zeit hin einen grossen 
(Nachhol-) Bedarf nach zusätzlichen Schul- und Arbeitsräumen für seine Aufgabenerfüllung 
auf. Dieser ergibt sich aus den steigenden Schülerzahlen aufgrund des Bevölkerungswachs-
tums in den meisten Verbandsgemeinden, verbunden mit der Einführung des durchlässigen 
Unterrichtsmodells ab dem Schuljahr 2022/2023.   
Darüber hinaus führen auch die Umsetzung der Vorgaben aus dem Lehrplan 21 sowie die 
veränderte Arbeitsweise der Schule und der Lehrkräfte zu einem erhöhten Flächenbedarf. 
So fehlen bereits heute Gruppenräume für den Schulunterricht und Arbeitsräume für die Leh-
rerkräfte und Schulleitungen. Aktuell werden aufgrund der fehlenden Klassenräume bis zu 29 
Schüler in einer Klasse unterrichtet. 
Mit der Realisierung des Zwischenbaus kann der Bedarf kurz- und mittelfristig gedeckt wer-
den. Die neue Baute wird zudem so flexibel ausgestaltet, dass sie sowohl für den Unterricht 
als auch für Bedürfnisse der Schulverwaltung genutzt werden kann. Damit kann eine opti-
male Mittelallokation erreicht werden. 
 
Das Projekt im Detail 
Im Rahmen der Schulraumplanung des Oberstufenverbands Herzogenbuchsee wurden ver-
schiedene bauliche Massnahmen definiert, welche über die kommenden Jahre umgesetzt 
werden sollen. Das vorliegende Projekt stellt als Sofortmassnahme einen wichtigen, ersten 
Baustein innerhalb dieses grossen Gesamtprojektes dar.  
In der nun laufenden Phase 3 der Umsetzung wurde die am 11. Mai 2021 von der Oberstu-
fenkommission genehmigte Machbarkeitsstudie zur Sofortmassnahme in ein Vorprojekt 
überführt. Das ausgearbeitete Vorprojekt bildet die Grundlage für den hier vorliegenden An-
trag des Baukredites, um damit das Bauvorhaben realisieren und dadurch den benötigten 
Schulraumbedarf des Zyklus 3 für das Schuljahr 2022/2023 gewährleisten zu können. 
 
Das als einfacher Holzbau ausgeführte Erdgeschoss des Zwischenbaus des Schulhaus Nord 
soll durch einen zweigeschossigen, ebenfalls in Holzbauweise ausgeführten Neubau ersetzt 
werden. Die beiden bestehenden Untergeschosse in Massivbauweise bleiben dabei weitge-
hend erhalten und bedürfen lediglich geringer Sanierungs- und Ertüchtigungsarbeiten. Dieser 
Neubau soll bis zum Schuljahr 2022/2023 fertiggestellt werden. Auf diese Weise kann 
schnellstmöglich Schulraum geschaffen werden, welcher es erlaubt, auch die weiteren Baue-
tappen ohne kostspielige Provisorien zu realisieren. Dank des Entscheids für einen Neubau 
in moderner Holzbauweise kann zudem die Belastung für die Anwohner wie auch die Auf-
rechterhaltung des Schulbetriebs weitgehend optimiert werden, da sich dadurch die Bauzeit 
vor Ort markant verringert. 
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Bereits in der vorangegangenen Machbarkeitsstudie wie auch im Vorprojekt wurde grosser 
Wert daraufgelegt, dass sich das neue – um ein Geschoss höhere – Gebäude gut in die be-
stehende Situation einpasst. Im Gegensatz zum heutigen Zwischenbau stehen die beiden 
anschliessenden Bauten unter Denkmalschutz. Entsprechende Abklärungen mit der zustän-
digen Denkmalpflege wurden denn auch bereits getätigt, sodass auch in diesem Sinne eine 
sorgfältige Integration in das Gebäudeensemble garantiert werden kann. 
Gleichzeitig mit der Bereitstellung von benötigtem Schul- und Arbeitsraum können mit die-
sem Bauprojekt verschiedene, bislang ungelöste Probleme der Oberstufenschule angegan-
gen und gelöst werden. Dank eines neuen Lifts werden zukünftig alle Räume der Schulhäu-
ser Nord und Ost hindernisfrei erschlossen. Der unterdessen nicht mehr normgerechte 
Brandschutz wird mittels neuer Brandabschlüsse auf den neuesten Stand gebracht. Ebenso 
wird die Erdbebensicherheit des Zwischenbaus entsprechend der aktuellen Normen verbes-
sert. Im Rahmen der Bauarbeiten werden auch diverse Anlagen der Haustechnik, welche der 
gesamten Anlage dienen auf den neuesten Stand der Technik gebracht und mit Blick auf 
eine moderne Energiegewinnung ist auf der Dachfläche des Neubaus die Erstellung einer 
Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung geplant. 
 
Der Baukredit in der Höhe von CHF 2'795’200 (inkl. MwSt.) setzt sich wie folgt zusammen: 
Grundstück CHF 0.00 
Vorbereitungsarbeiten CHF 85'100.00 
Gebäude CHF 2'162'000.00 
Betriebseinrichtungen CHF 0.00 
Umgebung CHF 78'600.00 
Baunebenkosten CHF 179'600.00 
Ausstattung CHF 90'000.00 
Total (exkl. MwSt.) CHF 595'300.00 
MwSt. 7.7% CHF 199'900.00 
Total (inkl. MwSt.) CHF 2'795'200.00 
 
Grundlage bildet die Kostenschätzung der Firma «2ap» auf Basis des Vorprojekts (Phase 
31) mit einer Kostengenauigkeit von ±15% vom 29. Juli 2021 (vgl. Beilagen zum Bericht und 
Antrag). 
 
 
Der Antrag der Abgeordnetenversammlung des Oberstufenverbandes 
Die Abgeordnetenversammlung hat dem Kreditantrag der Oberstufenkommission am 26. Ok-
tober 2021 einstimmig zugestimmt und beantragt entsprechend den Verbandsgemeinden die 
Genehmigung des Baukredits in der Höhe von CHF 2'800'000.00 (inkl. MwSt.) für die Erstel-
lung eines neuen Zwischenbaus zwischen dem Schulhaus Nord und dem Schulhaus Ost des 
Oberstufenschulhauses. 
Damit das erforderliche Quorum zur Kreditbewilligung gültig zustande kommt, müssen ge-
mäss Artikel 8 Absatz 2 Organisationsreglement Oberstufenverband Herzogenbuchsee 
(OgR) der Vorlage die Mehrheit der 9 Verbandsgemeinden, die gleichzeitig 50% der Be-
triebskosten-Anteile gemäss Artikel 66 OgR aufbringen, zustimmen.  
Das für die Beschlussfassung in den einzelnen Verbandsgemeinden zuständige Organ ist 
dabei an die von der Delegiertenversammlung des Oberstufenverbandes unterbreitete Vor-
lage gebunden. Dies hat zu Folge, dass der Abänderung entweder zugestimmt oder diese 
abgelehnt werden kann. Eine Veränderung der Vorlage mit entsprechender Beschlussfas-
sung ist grundsätzlich rechtlich nicht zulässig. 
 
 
Die finanziellen Auswirkungen 
Aufgrund der Bruttoinvestition von CHF 2'800'000.00 ergeben sich folgende Investitionsfol-
gekosten gemäss den Bestimmungen nach HRM 2 für den Gemeindeverband: 
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Jahr 2023 2024 2025 2026 2027 2028

Folgekosten in TFR gerundet

Abschreibung 4.0% 112 112 112 112 112 112

Zinsen 2.0% 28 28 28 28 28 28

Betriebskosten

Folgeerträge oder weg-

fallende Kosten

Total Folgekosten 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0 140.0  
 
Die Gemeinde Herzogenbuchsee trägt aktuell rund 65% der Kosten des Oberstufenverban-
des. Dieser Kostenanteil entspricht der jeweiligen Anzahl Schülerinnen und Schüler und 
kann daher jährlich leicht schwanken. Die Betriebskosten für den neuen Gebäudeteil wei-
chen nicht wesentlich von den aktuellen Betriebskosten ab. Zwar erhöht sich das Gebäude-
volumen gegenüber dem Ist-Zustand und verursacht daher einen höheren Reinigungsauf-
wand. Durch eine massive energetische Besserstellung verringern sich im Gegenzug aber 
die Heizkosten im Betrieb. Zudem wird bei der Umsetzung auf gut zu reinigende und zu un-
terhaltende Materialien geachtet wodurch sich der Aufwand in Bezug auf die Gesamtanlage 
nicht signifikant ändert. Weitere Unterhaltskosten sollten in den ersten Betriebsjahren keine 
anfallen. Durch den Umbau des Zwischentraktes fallen diverse, im Bericht zur Schulraumpla-
nung ausgewiesene Sanierungs- und Unterhaltkosten weg, respektive sind zum Teil ins Um-
bauprojekt integriert. Dies sind rund 500'000.00 für die Instandsetzung der Gebäudehülle 
und des Innenausbaus, rund 100'000.00 für die Instandstellung der Elektroinstallation und 
der Hauptverteilung sowie rund 150'000.00 für die notwendigen Brandschutzmassnahmen. 
Durch die Erstellung einer Photovoltaikanlage ist zudem mit einem Folgeertrag zu rechnen. 
Da diese Anlage im Rahmen des Vorprojektes noch nicht genauer spezifiziert ist, lässt sich 
dieser Ertrag aktuell noch nicht quantifizieren. 
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Insbesondere wird im Detail erwähnt:  

 
 
Nebst dem Neubau haben auch statische Änderungen für die Tragfähigkeit (Erdbebensicher-
heit), Rollstuhlgängigkeit, Sanierung Elektroinstallationen zu erfolgen. Entlang der bestehen-
den Flucht des Nachbargebäudes wird auf das bestehende Velodepot den Zwischentrakt um 
zwei Stockwerke erhöht. Dieser soll mit als Holzelement erfolgen. Im ersten OG werden neu 
1. Klassenzimmer, das Schulsekretariat und die Schulleitung Platzfinden. Im zweiten OG 
werden zwei zusätzliche Klassenzimmer gebaut. Die Bauzeit soll bis Weihnachten 2022 er-
folgen. Sämtliche Sanierung, die aufgrund des Alters der Gebäude erfolgen müsste (wie zum 
Beispiel Änderungen aufgrund Brandschutzvorschriften, ARA usw). sind in diesem Kredit in-
kludiert. Die Schulkommission des Oberstufenverbandes sowie auch dem Schulleiter war es 
ein Anliegen, dass die finanziellen Mittel möglichst für langfristige Lösungen, welche bei den 
weiteren Erweiterungsprojekten integriert werden können eingesetzt werden. Eine Miete o-
der ein Kauf von Container, war deswegen nicht zielführend, da diese mit hohen Kosten ver-
bunden gewesen sind, welche schlussendlich nicht langfristig genutzt werden können. Bei 
einem allfälligen Verkauf müsste mit Verlusten gerechnet werden. Aus diesem Grund wurde 
als Sofortmassnahme dieses integrierende Projekt lanciert. Im Rahmen des öffentlichen Be-
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schaffungsrechts wurden diese Arbeiten (unter Vorbehalt des Kreditbeschlusses) bereits ver-
geben. Die Aufträge wurden keinem Generalunternehmer vergeben, sondern soll wieder in 
die Mehrwertschöpfung in die Region fliessen.  
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Anhand eines Rechenbeispiels wurden die geschätzten Kosten für die Gemeinde Ochlen-
berg aufgezeigt. Diese sind aufgrund der Schülerzahlen zu berechnen.  
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Auch wenn die Schulraumerweiterung nicht angenommen wird, sind dennoch folgende Sa-
nierungskosten umzusetzen. Dies ist auch ein Mitgrund, dass der Investitionskredit 2.8 Millio-
nen Fr. umfasst, da diese Sanierungsarbeiten ebenfalls darin enthalten sind. 
 

 
 
 
Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeindeversammlung wird beantragt, 
1. Die Bewilligung des Baukredits in der Höhe von CHF 2'800'000.00 (inkl. MwSt.) für die 

Erstellung eines neuen Zwischenbaus zwischen dem Schulhaus Nord und dem Schul-
haus Ost des Oberstufenschulhauses im Rahmen der Sofortmassnahmen des Zyklus 3 
der Schulraumplanung. 

2. Die Oberstufenkommission Herzogenbuchsee ist mit der Ausführung und Vergabe zu 
beauftragen.  

3. Die Investition ist in die Investitionsrechnung der OSH aufzunehmen und gemäss 
HRM2 durch die OSH abzuschreiben.  

4. Die jährlich anfallenden Abschreibungs- und Zinskosten sind entsprechend dem or-
dentlichen Kostenverteiler auf alle Verbandsgemeinden zu übertragen. 

 
 
Der Gemeindepräsident Adrian Fankhauser eröffnet die Diskussion.  
 
Nicole Fankhauser stellt die Frage, aus welchem Grund auf den Zwischenbau nicht noch ein 
weiteres Geschoss gebaut wird, wenn die Schülerzahlen in den nächsten Jahren weiter 
ansteigen? 
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Gemäss Auskunft von Andreas Aeschbacher verunmöglichen zwei Aspekte eine zusätzliche 

Etage. Die Bauten befinden sich in einer Zone mit öffentlicher Nutzung „ZöN». In dieser Zone 

dürfen Gebäude nur 11 Meter hoch sein. Bei einem Ausbau über drei Etagen würde das 

Gebäude die 11 Meter übersteigen und benötigte eine Ausnahme. Zudem sind die 

Nachbargebäude als schützenswertes K-Objekt eingestuft. Dadurch muss sich der 

Zwischentrakt in die beiden Gebäude einfügen.  

Gygax Rudolf möchte darauf hinweisen, dass eine Erweiterung doch dennoch sinnvoll wäre, 
resp. es schwierig verständlich ist, dass eine Amtsstelle (meist sogar nur die zuständige 
Person) sowie viel Einfluss hat, so ein wichtiges Projekt zu verunmöglichen. Auch möchte er 
sich erkundigen, ob man sich gegen solche Vorgehen nicht zur wehr setzten müsste, damit 
eine längerfristig gute Lösung zu Stande kommen kann. Andreas Aeschbacher versteht die 
Anliegen. In diesem Fall ist die Denkmalpflege jedoch nur ein Teil der Herausforderung. Ein 
weiteres Stockwerk würde die Platzkapazitäten für die nächsten 15 Jahren nicht tragen 
können. Es ist mit über 100 neuen Schüler zu rechnen. Zudem ist der Zeitplan mit der 
Realisierung innerhalb eines Jahres sehr knapp bemessen. Jede Ausnahme (infolge ZöN 
oder weiterer Vorschriften) der Bauordnung könne zu einer Einsprache führen und das 
Verfahren zwischen ½ bis 1 Jahr verzögern.  
 
Da keine weiteren Wortmeldungen gewünscht werden, schliesst der Vorsitzende die 
Diskussion und stellt die Abstimmungsfrage.  
 
 
Beschluss 
Die Gemeindeversammlung beschliesst mit 16 Ja-Stimmen und 1 Enthaltung,  
1. Die Bewilligung des Baukredits in der Höhe von CHF 2'800'000.00 (inkl. MwSt.) für die 

Erstellung eines neuen Zwischenbaus zwischen dem Schulhaus Nord und dem Schul-
haus Ost des Oberstufenschulhauses im Rahmen der Sofortmassnahmen des Zyklus 3 
der Schulraumplanung. 

2. Die Oberstufenkommission Herzogenbuchsee ist mit der Ausführung und Vergabe zu 
beauftragen.  

3. Die Investition ist in die Investitionsrechnung der OSH aufzunehmen und gemäss 
HRM2 durch die OSH abzuschreiben.  

4. Die jährlich anfallenden Abschreibungs- und Zinskosten sind entsprechend dem or-
dentlichen Kostenverteiler auf alle Verbandsgemeinden zu übertragen. 

 
 
 
Das Wort wird Adrian Fankhauser übergeben.  
 
 
3. 
Änderung des Gebührenreglements – Genehmigung  

a) Konzessionsabgabe Stromversorgung 

b) Diverse Anpassungen bei Vermietung von Räumlichkeiten 

 
Ausgangslage 
Aufgrund der geänderten Rechtsgrundlage ist in einem Reglement die Gemeindeabgabe für 
die Stromversorgung zu regeln. Der Gemeinderat hat im Dezember 2020 beschlossen eine 
entsprechende Grundlage zu schaffen.  
  

1.12 
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Sachverhalt 
3.1. ÄÄnderung Rechtsgrundlage für die Erhebung der Gemeindeabgabe für die 

Stromversorgung 

Vor 16 Jahren wurden in langwierigen und zähen Verhandlungen die Gemeindeverträge mit 
der BKW neu ausgehandelt. Damals ging es vor allem um die Höhe der Abgeltungen, wel-
che die BKW den Gemeinden für die Inanspruchnahme deren öffentlichen Grundes ausbe-
zahlte. Man ging damals und bis vor kurzem davon aus, dass ein Konzessionsvertrag zwi-
schen der Gemeinde und dem Energieversorgungsunternehmen als Rechtsgrundlage für die 
Erhebung dieser Abgabe ausreicht.  
Mit dem neuen Stromversorgungsgesetz des Bundes wurde geklärt, dass die Gemeinden als 
Eigentümerinnen des öffentlichen Grundes von den Energieversorgungsunternehmen eine 
Konzessionsabgabe erheben dürfen. Gleichzeitig wurde im Stromversorgungsgesetz auch 
verankert, dass das Energieversorgungsunternehmen diese Abgabe den Endverbraucher/-
innen weiterverrechnen kann, auf der Rechnung deklariert als Abgabe an die Gemeinde. 
Das Energieversorgungsunternehmen bezieht bei den Endverbrauchern diese Abgabe und 
leitet sie als Konzessionsabgabe der Gemeinde weiter. Die Gemeinde bestimmt einseitig 
und autonom, ob sie eine Konzessionsabgabe erheben will, diese wird nicht mehr vertrag-
lich mit der BKW ausgehandelt. Jedoch ist dafür neu eine Reglementsgrundlage erforderlich, 
was bedeutet, dass sich in der Gemeinde der Gesetzgeber mit diesem Geschäft befassen 
muss. Die von der Gemeinde bei der BKW erhobene Abgabe wird letztlich den Endverbrau-
chern belastet. 
Ein weiterer Punkt, den es zu beachten gilt: Letztlich wird die Zuweisung des Netzes zu ei-
nem bestimmten Gebiet, also beispielsweise zum Gemeindegebiet, nicht mit Vertrag zwi-
schen Gemeinde und Energieversorgungsunternehmen ausgehandelt. Es ist vielmehr der 
Kanton, der das Gebiet der Netznutzung einem Energieversorgungsunternehmen zuweist. 
Die Zuweisung erfolgt in aller Regel an den Eigentümer der Versorgungsinfrastruktur, also in 
vielen Fällen der BKW.  
Lange Zeit war nicht ganz klar, ob die Gemeinde für diese Konzessionsabgabe eine Rechts-
grundlage braucht oder ob der öffentlich-rechtliche Konzessionsvertrag ausreicht. Viele Ge-
meinden haben sich auf den Abschluss des Konzessionsvertrages beschränkt und verfügen 
über keine reglementarische Grundlage. Am 29. Mai 2018 ist ein wichtiger Bundesgerichts-
entscheid ergangen (Urteil BGer 2C-399/2017), der besagt, dass Konzessionsverträge zwi-
schen der Gemeinde und dem Elektrizitätsversorgungsunternehmen (EVU) einer genügen-
den rechtlichen Grundlage bedürfen, damit den Endverbrauchern diese Abgabe „überwälzt“ 
werden kann. Die Fakturierung dieser Abgabe durch das EVU erfolgt gestützt auf das Strom-
versorgungsgesetz. Das Bundesgericht hat es als zulässig bezeichnet, dass der Vertrag dem 
fakultativen Referendum unterstellt worden ist, es brauche für die Bemessung der Abgabe 
nicht eine explizite Rechtsgrundlage. Um sicher zu gehen erscheint es indessen angezeigt, 
dass die Gemeinden eine reglementarische Rechtsgrundlage schaffen  
(= formell-gesetzliche Grundlage) und den Gemeinderat ermächtigen, mit dem EVU einen 
Konzessionsvertrag im Rahmen der kommunalen Rechtsgrundlage abzuschliessen. Viele 
Gemeinden im Kanton Bern haben einen entsprechenden Vertrag mit der BKW bzw. mit ei-
nem anderen EVU abgeschlossen, ohne über eine Reglementsgrundlage zu verfügen (und 
ohne den Vertrag dem fakultativen Referendum zu unterstellen). Es ist davon auszugehen, 
dass der erwähnte Bundesgerichtsentscheid und die daraus fliessenden rechtlichen Konse-
quenzen nicht überall bekannt sind. Die Reglementsgrundlage muss den allgemeinen 
Grundsätzen des Abgaberechts folgend zumindest das Abgabeobjekt, das Abgabesubjekt 
und Grundzüge der Bemessung regeln.  
Die Gemeinden möchten in aller Regel nicht auf die Konzessionsabgabe verzichten, ande-
rerseits führt diese bei den Endverbrauchern zu höheren Stromtarifen. Die Gemeinden müs-
sen entscheiden, ob sie den Gang vor die Stimmberechtigten oder vor das Parlament antre-
ten wollen. Dies mit dem Risiko, dass eine politische Diskussion entfacht wird, ob die Ge-
meinde die Konzessionsabgabe weiterhin erheben soll (mit der Wirkung, dass die entspre-
chende Abgabe von den Endverbrauchern zu bezahlen ist). Verzichtet die Gemeinde auf den 
Erlass der entsprechenden Reglementsgrundlagen und erhebt weiterhin die Konzessionsab-
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gabe, besteht die Gefahr, dass jemand Beschwerde erhebt und die Abgabe einer gerichtli-
chen Überprüfung zuführt. Im Lichte des erwähnten Bundesgerichtsentscheids ist das Risiko 
erheblich, dass einer Beschwerde Erfolg beschieden wäre. Die BKW wird die Konzessions-
abgabe folglich ab 2024 nur noch dann entrichten, wenn die Gemeinde über eine genügende 
reglementarische Grundlage verfügt, sonst läuft sie Gefahr, dass sie bei den Endverbrau-
chern diese Abgabe nicht mehr rechtkonform erhältlich machen kann. 
 
Die BKW bzw. die EVU schuldet die Konzessionsabgabe, weil sie für die Durchleitung des 
Stromes für die Leitungen den öffentlichen Grund in Anspruch nehmen kann. Die Gemeinde 
kann die Konzession nur für ihren eigenen Grund, in der Regel für die kommunalen Stras-
sen, Gehwege und Plätze erteilen, nicht aber für kantonale oder gar eidgenössische Stras-
sen. Die Konzession wird nur für den öffentlichen Grund erteilt, nicht aber für kommunales 
Grundeigentum, das nicht öffentlich zugänglich ist. Die Gemeinde ist aber bereit, jederzeit 
über die Zurverfügungstellung von nicht öffentlich zugänglichem Grund zu verhandeln, wenn 
die BKW zur Realisierung von Versorgungsinfrastruktur darauf angewiesen ist. Hier ist aber 
immer eine Verständigungslösung erforderlich, die BKW hat darauf – anders als beim öffent-
lichen Grund - keinen Rechtsanspruch. 
 
Um ganz sicher zu gehen, empfiehlt es sich jedoch, bei einem reglementarischen Rahmen 
den genauen Abgabebetrag mittels gemeinderätlicher Verordnung festzulegen. Sobald die 
Rechtsgrundlage rechtskräftig erlassen worden ist, schliesst der Gemeinderat mit der BKW 
den Konzessionsvertrag ab. 
 
Die BKW schliesst den Konzessionsvertrag ab und zieht bei den Endverbrauchern die Ab-
gabe ein. Sie bezeichnet den Betrag als „Abgabe an Gemeinwesen“, womit transparent wird, 
dass dieser Betrag der Finanzierung der Konzessionsabgabe dient, welche von der Ge-
meinde erhoben wird. Schliesslich schuldet und bezahlt die BKW der Gemeinde die beim 
Verbraucher erhobene Konzessionsabgabe. 
 
Gemäss dem Schreiben vom 5. Oktober 2020 der Onyx werden die obgenannten Ausführun-
gen auch für das Netzgebiet der Onyx Gültigkeit haben. Bislang wurde die Gemeindeabgabe 
gemäss Konzessionsvertrag ausbezahlt und die Berechnungsgrundlage des bisherigen Ent-
schädigungsmodells basiert auf einer Mischformel, welche die Parameter Energieumsatz, 
Infrastrukturmerkmale (Kabel – und Freileitungslängen) sowie einen, die sogenannte Ener-
giedichte reflektierenden, Entschädigungsfaktor berücksichtigt. Nach dem aktuellen Entschä-
digungsmodell ist künftig nicht mehr abzurechen. Im Dezember 2022 wird Onyx erstmals 
die Auszahlung nach dem neuen Modell vornehmen.  
 
 
Musterreglement 
Inanspruchnahme des öffentlichen Grundes für die Energieversorgung 
Art. 24 
1 Das Energieversorgungsunternehmen (EVU) ist ausschliesslich berechtigt, den öffentlichen 
Grund der Gemeinde Ochlenberg für den Bau, den Betrieb und den Unterhalt seiner ober- 
und unterirdischen Anlagen für die Versorgung mit elektrischer Energie in Anspruch zu neh-
men. 
 
2 Der Gemeinderat vereinbart mit dem EVU die Einzelheiten der Benützung des öffentlichen 
Grundes. 
Konzessionsabgabe für die Elektrizitätsversorgung 
Art. 25  
1 Das EVU bezahlt der Gemeinde für das Recht auf Benützung des öffentlichen Grundes im 

Bereich der Elektrizitätsversorgung eine Konzessionsabgabe von XY Rappen pro Kilowatt-

stunde (Variante: von mindestens 0.5 Rappen und höchstens 2.5 Rappen pro Kilowatt-

stunde) der aus dem Verteilnetz an Endkundinnen und Endkunden ausgespeisten Energie. 

 



2. Sitzung der Gemeindeversammlung vom 19. November 2021 

20 
1.304 

Variante  
2 Die Abgabe ist auf CHF 300.00 pro Zähler beschränkt. 
3 Das EVU belastet diese Abgabe den Endkundinnen und Endkunden anteilsmässig als Ab-
gabe oder Leistung an Gemeinwesen gemäss der Stromversorgungsgesetzgebung als Be-
standteil des Netznutzungsentgelts. 
 

4 Der Gemeinderat schliesst mit dem EVU einen Konzessionsvertrag ab und vereinbart mit 

dem EVU die Höhe der Konzessionsabgabe im Rahmen von Abs. 1 (und allenfalls Absatz 2). 

In der Verordnung ist die Konzession auf 1.5 Rappen pro Kilowattstunde vorgesehen. (wie 

bisher). 
 
Stangenentschädigung 
Mit der Stangenentschädigung hat die Konzession keine Bewandtnis. Die Stangenentschädi-
gung ist die Entschädigung für die Dienstbarkeitsrechte / Durchleitungsrechte der Privaten 
Grundeigentümer. Folgende Praxis hat die Onyx bei den Stangenentschädigungen ange-
wendet:  

• Sofern kein Vertrag zwischen Grundeigentümer und Onyx besteht, werden die Entschä-
digungen nur für 16 kV Leitungen ausbezahlt 

• Keine Entschädigung erfolgt für die 0.4kV Leitungen 
• Diese Praxis gilt sowie für Freileitungen wie auch Kabelleitungen 
• Die Praxis bei BKW ist so, dass die Entschädigung einmalig in der Regel auf 25 Jahre 

ausbezahlt wird. 
• Selbstverständlich gelten diese Entschädigungen nur für die privaten Eigentümer, für öf-

fentlichen Boden besteht ja ein Gemeindereglement bzw. Konzessionsvertrag zwischen 
Einwohnergemeinde und Onyx. 

• Für Onyx Nachentschädigen gilt folgendes: Die Vertragsdauer beträgt 25 Jahre, dabei 
werden 5 Jahre rückwärts gerechnet, von dort aus dauert dann der Vertrag 25 Jahre. 

• Alte Verträge Onyx hatten noch eine Vertragsdauer von 50 Jahren. 

 
Leider musste festgestellt werden, dass die Praxis im Onyx-Gebiet in den Gemeinden sehr 
unterschiedlich gehandhabt wurde (mit Vertrag/ohne Vertrag). Aus diesem Grund wird die 
Vertrag- und Entschädigungssituation durch die Onyx und neu auch durch die BKW geprüft, 
mit dem Ziel sämtliche Grundeigentümer gleich zu behandeln.  
  
  
Fazit: 
In der Gemeinde Ochlenberg wird die Situation bereinigt, sodass eine Gleichbehandlung der 
betroffenen Grundeigentümer erfolgt. 
 
Die Grundeigentümer, welche bisher noch keine Entschädigungen erhalten und die obenge-
nannten Voraussetzungen erfüllen, werden gebeten sich bei Andreas Iseli zu melden. Die 
Kontaktdaten können auf der Homepage der Gemeindeverwaltung oder bei der Gemeinde-
verwaltung, Stauffenbach 14g, bezogen werden. 
 
3.1.1. Mindestfaktura 

Im Gebührenreglement ist festgehalten, dass Gebühren bis zu CHF 100.00 bar eingezahlt 
werden können. Ein Mindestfaktura wurde jedoch bisher noch nicht definiert. Der Gemeinde-
rat schlägt vor, dass neu im Reglement eine Mindestfaktura von CHF 10.00 gilt.  
 
Art. 10  
Neu 
6 Beträge ab Mindestfaktura von CHF 10.00 können per Rechnung überwiesen werden.  
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3.1.2. Vermietung der Liegenschaften 

Legitimation an den Gemeinderat für kulturelle Anlässe den Gebührentarif anzupassen, resp. 
auf Gesuch hin, im Sinne einer Unterstützung oder Sponsorings zu erlassen.  
Art. 9 Gebührenreglement 
Neu 
3Der Gemeinderat kann Kosten und Gebühren im Sinne einer Unterstützung  
oder eines Sponsorings auf Gesuch hin erlassen. 
 
Art. 2 Gebührenverordnung 
Neu 
4 der Gemeinderat entscheidet im Einzelfall, das kulturelle Anlässe die für die Gemeinde eine 
hohe Bedeutung haben, nach dem Ansässigen Tarif für Vereine/Gruppen verrechnet werden 
können.  
 
Anhang Gebührenreglement 
Neu – externe Vermietung 
10.15  Stühle (Klappstühle) CHF 1.00 bis 5.00 pro Stuhl  
 
Anhang Gebührenverordnung 
Neu – externe Vermietung 
10.15 Stühle (Klappstühle) CHF 1.00 pro Stuhl  
 
 
3.1.3. Erhöhung der Hundetaxe 2022 / Änderung der Gebührenverordnung – Kompe-

tenz des Gemeinderates 

Gemäss Anhang Ziffer 4.91 des Gebührenreglements ist jährlich eine Hundetaxe zwischen 
CHF 25.00 bis 100.00 für jeden Hund zu entrichten. Aufgrund des Beschlusses vom 27. Sep-
tember 2021 soll die Hundetaxe um CHF 5.00, auf CHF 30.00, erhöht werden.  
Aus diesem Grund wird die Gebührenverordnung Ziffer 4.91 von CHF 25.00 auf CHF 30.00 
angepasst. 
Dieser Beschluss ist in der Kompetenz des Gemeinderates. Die Änderungen der Gebühren-
verordnung sind vor Inkrafttreten zu publizieren.  
 
 
Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeindeversammlung wird beantragt, 
1. Die Änderungen des Gebührenreglements sind zu genehmigen.  

2. Die Gebühren für die Konzessionsabgabe umfassen folgende Variante: 

- Mindestens 0.5 Rappen und höchstens 2.5 Rappen pro Kilowattstunde der aus dem 

Verteilnetz an Endkundinnen und Endkunden ausgespeisten Energie. 
- Die Abgabe ist auf CHF 300.00 pro Zähler beschränkt. 

- Die Konzessionsabgabe ist ausschliesslich für die Elektrizitätsversorgung zu erhe-

ben. 
3. Die Gebührenverordnung ist durch den Gemeinderat zu erlassen.  
 
Der Gemeindepräsident Adrian Fankhauser eröffnet die Diskussion.  
 
Hans Ulrich Fiechter ist der Meinung, dass betreffend der privatrechtlichen Stangenentschä-
digung zwingend die Bevölkerung über eine Publikation im Anzeiger informiert werden soll. 
Nur über die Homepage werden nicht alle, die Anspruch haben erreicht. Rudolf Gygax ist 
ebenfalls der Meinung, dass die Bevölkerung informiert werden muss.  
 
Antrag Rudolf Gygax  
Alle privaten Eigentümer, welche von einer Kabelleitung oder Freileitung betroffen sind, sol-
len schriftlich, durch die Gemeindeverwaltung über die Voraussetzungen informiert werden.  
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Betreffend der Änderungen zum Gebührenreglement werden keine weiteren Fragen sind 
keine  
 
Der Vorsitzende schliesst die Diskussion und stellt die Abstimmungsfrage.  
 
 
Beschluss 
Die Gemeindeversammlung beschliesst mit 17 Ja-Stimmen, einstimmig,  
1. Die Änderungen des Gebührenreglements sind zu genehmigen.  

2. Die Gebühren für die Konzessionsabgabe umfassen folgende Variante:  

- Mindestens 0.5 Rappen und höchstens 2.5 Rappen pro Kilowattstunde der aus dem 

Verteilnetz an Endkundinnen und Endkunden ausgespeisten Energie. 
- Die Abgabe ist auf CHF 300.00 pro Zähler beschränkt. 

- Die Konzessionsabgabe ist ausschliesslich für die Elektrizitätsversorgung zu erhe-

ben.  

3. Die privaten Eigentümer, welche von einer Kabelleitung oder Freileitung betroffen sind, 

werden schriftlich, durch die Gemeindeverwaltung, über die Voraussetzungen infor-

miert. 
4. Die Gebührenverordnung ist durch den Gemeinderat zu erlassen.  
 
 
Der Gemeinderat legt gestützt auf Artikel 54 des Gemeindegesetzes des Kantons Bern vom 
16. März 1998 die Teilrevision des Gebührenreglements während der gesetzlichen Dauer 
von 30 Tagen in der Zeit vom 18. Oktober 2021 bis und mit 19. November 2021 in der Ge-
meindeverwaltung Ochlenberg zur Einsichtnahme öffentlich auf.  
 
 
Roger Pauli wird das Wort übergeben. 
 

 4. 
Verschiedenes 

 
Information Bauverordnung 
Der Gemeinderat als zuständige Baupolizeibehörde ist gestützt auf Art. 45 und 46 BauG ver-
pflichtet einzuschreiten, wenn ein Bauvorhaben bzw. eine Nutzung ohne Baubewilligung aus-
geführt wurde. Ihr stehen dazu, wenn nötig, die Polizeiorgane zur Verfügung (Art. 45 Abs. 3 
BauG). Kann das Bauvorhaben nicht nachträglich bewilligt werden, muss der Gemeinderat 
dafür sorgen, dass der rechtmässige Zustand wiederhergestellt wird (Art. 45 Abs. 2 Bst. b 
i.V.m. Art. 46 Abs. 2 BauG). Dies unter Androhung der Ersatzvornahme. Die Verpflichtung zur 
Instandstellung obliegt von Gesetzes wegen dem gegenwärtigen Grundeigentümer 
(Art. 46 Abs. 2 BauG). 
 
Der Gemeinderat hat in den letzten Jahren vermehrt eine Zunahme von Bauen ohne Baube-
willigung festgestellt. Die verfassungsrechtliche Verhältnismässigkeit gebietet, dass die Wie-
derherstellung durch ein zwingendes öffentliches Interesse gedeckt sein muss. Der Verzicht 
auf eine Wiederherstellung hätte präjudizierende Wirkung. Es besteht somit ein zwingendes 
öffentliches Interesse an der Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes.  
Gemäss Art. 50 BauG sollte die Baupolizeibehörde bei den unten genannten Tatbeständen 
die Widerhandlung gegen das Baugesetz anzeigen.  
 
Art. 50 BauG 
Straftatbestände  
1 Wer als Verantwortlicher, insbesondere als Bauherr, Architekt, Ingenieur, Bauleiter oder 
Bauunternehmer, ein Bauvorhaben ohne Baubewilligung oder in Missachtung von Bedingun-

4.301 
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gen, Auflagen oder Vorschriften ausführt oder ausführen lässt, oder wer vollstreckbaren bau-
polizeilichen Anordnungen, die ihm gegenüber ergangen sind, nicht nachkommt, wird mit 
Busse bis 40'000.00 Franken bestraft. *  
2 Wer für die baupolizeiliche Selbstdeklaration notwendige amtliche Formulare nicht oder 
falsch ausfüllt, wird mit Busse bis 40'000.00 Franken bestraft. *  
3 Wird die Tat vorsätzlich begangen, beträgt die Busse mindestens 2‘000.00 Franken. *  
4 In schweren Fällen, insbesondere bei Ausführung von Bauvorhaben trotz rechtskräftigem 
Bauabschlag, bei Verletzung von Vorschriften aus Gewinnstreben und im Wiederholungsfall 
beträgt die Busse 10'000.00 Franken bis 100'000.00 Franken. Ausserdem sind widerrechtli-
che Gewinne gemäss Artikel 70 und 71 des Schweizerischen Strafgesetzbuchs[13] einzuzie-
hen. *  
Bis heute hat der Gemeinderat jeweils auf eine Strafanzeige verzichtet. Da die Widerhand-
lungen nicht verzeigt werden, werden auch keine Einträge im schweizerischen Strafgesetz-
buch vorgenommen oder Bussen gesprochen. Einzig die Aufwände wurde dem Grundeigen-
tümer auferlegt. Dies ist gegenüber den Parteien, welche ordnungsgemäss Baugesuche ein-
reichen, nicht gerechtfertigt. Aus diesem Grund hat der Gemeinderat entschieden ab dem 
01.01.2022 den Artikel 50 BauG anzuwenden.  
 
Das Kompetenzzentrum KoBau Herzogenbuchsee und auch die Gemeindeverwaltung Och-
lenberg bietet, wie bereits bisher, Beratungen an, ob ein Bauvorhaben baubewilligungspflich-
tig ist. Auch können auf Wunsch Aussentermine vereinbart werden, zusammen mit den zu-
ständigen Fachstellen, um das Anliegen vor Ort zu besprechen. Im Grundsatz gilt die Baube-
willigungspflicht.  
 
Auszug Baugesetz:  
Art. 1a *  
Bewilligungserfordernis - Baubewilligungspflichtige Bauvorhaben  
1 Baubewilligungspflichtig sind alle künstlich geschaffenen und auf Dauer angelegten Bauten, 
Anlagen und Einrichtungen (Bauvorhaben), die in fester Beziehung zum Erdboden stehen 
und geeignet sind, die Nutzungsordnung zu beeinflussen, indem sie zum Beispiel den Raum 
äusserlich erheblich verändern, die Erschliessung belasten oder die Umwelt beeinträchtigen.  
2 Baubewilligungspflichtig sind auch die Zweckänderung und der Abbruch von Bauten, Anla-
gen und Einrichtungen sowie wesentliche Terrainveränderungen.  
3 Baubewilligungspflichtige Bauvorhaben dürfen erst begonnen werden, wenn die Baubewilli-
gung und die erforderlichen weiteren Bewilligungen oder die Gesamtbewilligung rechtskräftig 
erteilt sind. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die vorsorglichen Massnahmen, ins-
besondere der vorzeitige Baubeginn.  
 
Unter Art. 6 des Baubewilligungsdekretes sind abschliessend alle Bauten / Veränderungen 
aufgeführt die keiner Baubewilligung bedürfen. 
 
WICHTIG: Ausserhalb der Bauzone gilt dies jedoch oftmals nicht (siehe die untenste-
henden Auszug nach Art. 7 BewD.) 
 
Art. 7 *  
Einschränkung der Baubewilligungsfreiheit  
1 Liegt ein Bauvorhaben nach Artikel 6 oder 6a ausserhalb der Bauzone und ist es geeignet, 
die Nutzungsordnung zu beeinflussen, indem es zum Beispiel den Raum äusserlich erheb-
lich verändert, die Erschliessung belastet oder die Umwelt beeinträchtigt, ist es baubewilli-
gungspflichtig.  
2 Betrifft ein Bauvorhaben nach Artikel 6 und 6a den geschützten Uferbereich, den Wald, ein 
Naturschutz- oder Ortsbildschutzgebiet, ein Naturschutzobjekt, ein Baudenkmal oder dessen 
Umgebung und ist das entsprechende Schutzinteresse betroffen, ist es baubewilligungs-
pflichtig.  
3 Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energie nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f an 
schützenswerten und an erhaltenswerten Baudenkmälern nach Artikel 10c Absatz 1 des 
Baugesetzes erfordern eine Baubewilligung.  

https://www.belex.sites.be.ch/frontend/versions/1921/embedded_version_content#paragraphtext_content_fn_1807487_2_13_c


2. Sitzung der Gemeindeversammlung vom 19. November 2021 

24 
1.304 

 
Aus diesem Grund wird empfohlen für sämtliche baulichen Massnahmen, Nutzungsänderun-
gen usw. gemäss Art. 1 BauG beim Kompetenzzentrum eine Anfrage betreffend Baubewilli-
gungserfordernis per E-Mail oder telefonisch einzureichen. Vielen Dank.  
 
Kompetenzzentrum (KoBau) Herzogenbuchsee 
Zuständiger Bauinspektor: Patric Bebie 
Bernstrasse 2 
3360 Herzogenbuchsee 
Tel. 062 956 51 44 
E-Mail: patric.bebie@herzogenbuchsee.ch 
 
 
Anja Müller wird das Wort übergeben. 
 
 
Periodische Schutzraumkontrolle 
Im Jahr 2019 wurde zusammen mit einem Teil der angeschlossenen Zivilschutzverbandsge-
meinden die periodische Schutzraumkontrolle an die RISTAG vergeben. Der Vertragsab-
schluss erfolge 2021. 
 
Die Kontrollen werden im zwischen Dezember 2021 und Januar 2022 erfolgen. Die betroffe-
nen Grundeigentümer werden zwischen 10-14 Tagen vorgängig über die Kontrollen infor-
miert. 
 
 
Christoph Zaugg wird das Wort übergeben.  
 
Strassenverunreinigung 
Im Strassenbereich wurden Verunreinigungen festgestellt. Aufgrund der Sicherheit, tragen 
Personen, welche eine Strasse übermässig verunreinigten und sie nicht sofort reinigen, die 
Kosten der Reinigung (Strassengesetz Art. 67). Aus diesem Grund werden sie gebeten 
Verunreinigungen zeitnah zu entfernen.  
 
 
Lichtraumprofil 
Die Strassenanstösser werden ersucht, bezüglich Bepflanzungen und Einfriedungen an 
öffentlichen Strassen folgende Hinweise auf die geltenden gesetzlichen Bestimmungen zu 
beachten: 
Bäume, Sträucher und Anpflanzungen, die zu Nahe an Strassen stehen oder in den 
Strassenraum hineinragen, gefährden die Verkehrsteilnehmenden, aber auch Kinder und 
Erwachsene, die aus verdeckten Standorten unvermittelt auf die Strasse treten. Zur 
Verhinderung derartiger Verkehrsgefährdungen schreiben das Strassengesetz vom 4. Juni 
2008 sowie die Strassenverordnung vom 29.10.2008 unter anderem vor, dass das 
Lichtraumprofil einzuhalten ist. Die Grundeigentümer werden gebeten, die Bepflanzungen 
zurückzuschneiden.  
 

mailto:patric.bebie@herzogenbuchsee.ch
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Das Wort wird Anja Müller übergeben.  
 
Änderungen beim Bezug von Mofa- und e Bike-Vignetten 
Die kantonalen Behörden haben entschieden, dass ab 1. Januar 2022 die Mofa-Vignetten im 
Kanton Bern nicht mehr bei der Gemeindeverwaltung Ochlenberg, den Poststellen oder in 
Zweiradfachgeschäften zu kaufen gibt. Neu ist das Strassenverkehrsamt zuständig. 
 
Halterinnen und Halter von Elektrobikes und Mofas, deren Fahrzeug 2021 ordentlich einge-
löst wurde, erhalten Mitte Februar vom Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt eine Rech-
nung für die Vignette 2022.  
Nach der Bezahlung wird sie ihnen per Post zugestellt. Wer keine Vignette mehr will, ver-
zichtet auf die Einzahlung. Damit erlischt die Verkehrszulassung per 31. Mai 2022. 
 
Neue Kundinnen und Kunden müssen sich in jedem Fall an das örtliche Strassenverkehrs-
amt des Kantons in Bern, Thun, Orpund oder Bützberg wenden. Im Internet ist das entspre-
chende Formular für Neukunden aufgeschaltet. 
 
 
Der Gemeindepräsident Adrian Fankhauser eröffnet die Diskussion.  
 
Verschiedenes aus der Bevölkerung 

 
Fragen zur Baubewilligungspflicht:  
Fiechter Ulrich möchte sich informieren, welche Vorhaben noch baubewilligungsfrei sind? 
Können Fahrnisbauten oder Sanierungen oder wenn Wasserleitungen defekt sind, diese 
ohne Baugesuch erstellt oder saniert werden. Auch müssten doch einfache Fassaden- oder 
Dachsanierungen bewilligungsfrei ausgeführt werden können, wenn es sich um Unterhalts-
massnahmen handelt.  

 
Gemäss Ausführung der Gemeindeschreiberin bestimmt abschliessend der Art. 6 und 6a 
BewD, was bewilligungsfrei ist. Jedoch wird mit dem Artikel 7 die Bewilligungsfreiheit aufge-
hoben, wenn ausserhalb der Bauzone der Räum äusserlich erheblich verändert wird oder ein 
Schutzinteresse (geschütztes Objekt) betroffen ist. Aus diesem Grund können auch einfache 
Renovationen baubewilligungspflichtig sein oder unter Umständen auch Fahrnisbauten be-
troffen sein. Aus diesem Grund die dringende Empfehlung sich jeweils beim KoBau zu mel-
den. Ressortleiter Roger Pauli möchte darauf hinweisen, dass bei dringlichen Bauvorhaben 
auch ein vorzeitiger Baubeginn beantragt werden könne. 
 
Adrian Fankhauser gibt zu Protokoll, dass die Baugesetzgebung und insbesondere das 
Bauen ausserhalb der Bauzone die Bewilligungsbehörde nicht viel äussern kann. Da bei je-
dem Gesuch die Zonenkonformität bestimmt werden muss und die Gestaltungsvorschriften 
des AGR’s anzuwenden sind, hat der Gemeinderat fast keinen Einflussbereich. Wenn eine 
Trinkwasserleitung ein Leck hat, dann muss dieses schnellstmöglich repariert werden. die 
Problematik besteht bei einer Neufassung einer Quelle und insbesondere in einem erschlies-
sungspflichtigen Gebiet. Denn in den erschliessungspflichtigen Gebieten (jetzt da diese aus-
geschieden worden sind) ist die Gemeinde zuständig. Deshalb ist besondere Vorsicht gebo-
ten.  
 
Leider kann nicht davon gesprochen werden, dieses Bauvorhaben ist immer baubewilli-
gungsfrei, da die Antwort von dem Objekt / Standort / Zone beeinflusst wird. Fassadensanie-
rungen ohne Farbveränderung kann baubewilligungsfrei sein. 
 
Bis heute wurde noch nie eine Strafanzeige nach Art. 50 BauG angewendet. Ausschliesslich 
die Wiederherstellung wurde verfügt, welche mit oftmals mit einem nachträglichen Bauge-
such doch noch abgewendet werden konnte. Auch hatten wir in den letzten Jahren grobfahr-
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lässige und Fälle bei denen die Bauherrschaft bösgläubig gehandelt hat. Diese grobfahrläs-
sige, böswillige Fälle werden künftig zur Anzeige gebracht. Für den Gemeinderat sind all 
diese Fälle sehr mühsam.   
 
Es werden keine weiteren Wortmeldungen gewünscht.  

 
 
 

 5.  
Protokollauflage und Genehmigung nach Artikel 64 OgR 

 
Der Vorsitzende gibt bekannt, dass das Protokoll der heutigen Einwohnergemeindever-
sammlung vom Freitag, 26. November 2021 bis Montag, 27. Dezember 2021, bei der Ge-
meindeverwaltung öffentlich aufliegt. 
 
Gerne möchte Adrian Fankhauser der Versammlung für das Vertrauen danken. Ebenfalls 

möchte er einen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung Elisabeth Soll-

berger, Corinne Ruchti und Anja Müller aussprechen für die Vorbereitungen in der Turnhalle 

Neuhaus sowie auch für die Erläuterungen.  

 

André Lüthi möchte Adrian Fankhauser danken für seine Arbeit als Gemeindepräsident und 

für den Führung der Gemeindeversammlung von diesem Abend. Adrian Fankhauser wird mit 

einem Applaus verdankt.   

 

Nachdem das Wort nicht mehr verlangt wird, schliesst der Vorsitzende die Versammlung um 

21.45 Uhr und dankt den Anwesenden für das Interesse am Wohle der Einwohnergemeinde 

Ochlenberg. Der Gemeindepräsident bittet die Anwesenden erneut die Zettel ausgefüllt in die 

Urne zu werfen.  

 
 

3367 Ochlenberg, 19. November 2021 
 
  EINWOHNERGEMEINDE OCHLENBERG 
 
 
 
  Adrian Fankhauser Anja Müller 
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